
Merkblatt Stundennachweise 
 

1. Die Vordrucke der Stundennachweise auf der Vereinshomepage sind zu verwenden. 
(Achtung es gibt verschiedene für Übungsleiter und Funktionäre) 
 
2. Name, Vorname, Abteilung vollständig eintragen 
 
3. Stundennachweise komplett pro Tag ausfüllen (Datum, Art der Tätigkeit, Ort, 
Stunden,) 
 
4. Endsumme der geleisteten Stunden zusammenzählen 
 
5. Fahrtkosten werden lt. Beschluß nur erstattet ab einer Entfernung von 10 km. Diese 
sind separat jährlich bis spätestens 20.12. beim Kassierer einzureichen. Bitte den 
Vordruck laut Homepage verwenden. 
 
6. Vergütungsanspruch berechnen 
 
7. Stundennachweis mit Datum und Unterschrift versehen 
 
8. Jeder macht seine eigenen Aufstellungen, keine Kopien zulässig 
 
9. Aufzeichnungen sind am letzen Tag vom Vierteljahr und im Dezember am 20.12. zu 
führen und mit diesem Tag zu versehen. Eintragungen vom folgenden Vierteljahr sind 
nicht möglich. 
 
10. Sind mehrere Übungsleiter für die gleiche Sportstunden tätig, müssen hierfür Gründe 
für die mehrfache Betreuung vorliegen. Ggf. sind im Einzelfall Erläuterungen nötig. 
 
11. Der Stundennachweis ist vierteljährlich spätestens bis zum 05.04., 05.07., 05.10., 
20.12. im Geschäftszimmer einzureichen. 
 
12. Übungsleitervergütung sind jährlich max.in Höhe der in § 3 Abs 26 EStG geregelten 
Summe (z. Zeit 2.400,00 Euro) möglich 
 
13. Folgende Zeiten sind als Übungsleitertätigkeiten möglich 
a. Leiter einer Sportgruppe 
b. Sportliche Betreuung bei Veranstaltungen (Turniere) 
c. Betreuung bei Spielen 
d. Ausbildende Tätigkeit im sportlichen Bereich und Veranstaltungen 
e. Vorbereitungs- und Aufräumzeiten müssen glaubhaft und angemessen sein 
 
Keine Übungsleitertätigkeit: 
1. Platzpflege 
2. Vorbereitung, Planung, Mithelfen und Mitwirken bei Vereinsfesten 
3. Bewirtende Tätigkeit bei sportlichen Veranstaltungen (Turniere, Spieltage) 
 
14. Unvollständige bzw. falsch ausgefüllte Stundennachweise können nicht 
berücksichtigt werden. 
 
15. Funktionärsvergütungen sind weiterhin jährlich fällig. Stundenaufzeichnungen 
müssen bis spätestens 20.12. des jeweiligen Jahres im Geschäftszimmer eingereicht 
werden. 


